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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Haider, Mag. Stadler 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend sogenannte "Arisierungen" 

Die im Handelsregister eingetragene Firma "Normalia" Erzeugung orthopädischer Fußbehelfe 

Gesellschaft m.b.H., Wien I, Freyung 2, stand bis zum Jahre 1938 im Eigentum von Ernst 

und Fanny Fürth. Im Zuge der Ereignisse des Jahres 1938 ging das Eigentum an dem Unter-

nehmen auf Karl Kristen über. 

Im notariellen Abtretungsvertrag vom 24. Mai 1938 heißt es wörtlich:" Von den 

vertragsschliel3enden Parteien sind die Ehegatten Herr Ernst Fürth und Frau Fanny 

(Franziska) Fürth Juden, der Übernehmer Herr Kar! Kristen ist Arier." Als 

"Abtretungscntgelt" werden 18.266,67 Reichsmark festgesetzt, wobei als Anzahlung der 

Betrag von 1.600 Reichsmark und der Rest von 16.666,67 Reichsmark in 15 vierteljährlichen 

Raten von 1.111 Reichsmark beginnend ab 1. Juli 1938 entrichtet werden sollte. 

Mit Vollmacht des "Staatskommissärs in der Privatwirtschaft" vom 29. Juli 1938 wurde Josef 

Ladner zum kommissarischen Verwalter der "Normalia" bestellt. Die 

VermögensverkehrssteUe im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit erteilte Karl Kristcn am 

15. Juni 1938 die Vorgenchmigung für die käufliche Erwerbung der "Normalia". In einer 

Eingabe der "Normalia" vom 23. Jänner 1939 wird ausdrücklich erwähnt, daß die Unterschrift 

des Herrn Ernst Fürth nicht beigebracht werden könne, da sich dieser "außerhalb des Landes" 

befinde. 

Am 27. März 1939 genehmigte die Vermögensverkehrsstelle schließlich die Veräußerung und 

Übertragung der "Normalia" an Karl Kristen (vgl. Beilage). 
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Die Nornlalia Orthopädiebedarf-Bandagen Schuhe Kristen Ges.m.b.H. ist heute zu gleichen 

Teilen im Eigentum von vier Gesellschaftern. Eine der Gesellschafterinnen ist Christine 

Vranitzky, eine Tochter des durch die Arisierungsakte der Jahre 1938 und 1939 begünstigten 

Karl Kristen; diese ist zugleich Geschäftsführerin. 

Auf Grund des dargestellten Sachverhaltes richten die unterfertigten Abgeordneten an den 

Bundesminister für Justiz folgende 

ANFRAGE 

1.) Handelt es sich bei der Übernahme der "Normalia" durch Karl Kristen um einen 

Vorgang, der tatsächlich als typische "Arisierung jüdischen Vermögens" bezeichnet 

werden muß? 

2.) Welche Anhaltspunkte liegen dafür vor, daß das Ehepaar Fürth die "Normalia" nicht 

aus freien Stücken abgetreten hat ? 

3.) Wann wurde dem Ehepaar Fürth die Verfügungs gewalt über die "Normalia" tat

sächlich entzogen? 

4.) Entsprach der Kaufpreis von 18.266,67 Reichsmark annähernd dem wahren 

wirtschaftlichen Wert der "Normalia" ? 

Wenn nein, wie hoch wäre der damalige wahre Wert der "Normalia" zu beziffern ? 

5.) Wie wäre der Kaufpreis in Schillingen umgerechnet zu beziffern ? 

6.) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, daß der gesamte Kaufpreis - Anzahlung und 

sämtliche 15 Raten .- an das Ehepaar Fürth bezahlt wurde? 

Wenn ja, welche? 

Wenn nein, warum nicht? 
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7.) Was ist über das weitere Schicksal des Ehepaares Fürth und allfälliger naher Ver

wandten derselben bekannt ? 

8.) Hat die Republik Österreich gegenüber dem Ehepaar Fürth bzw. allfälliger naher 

Verwandter derselben direkt oder indirekt eine Entschädigungsleistung erbracht? 

9.) Haben Karl Kristen und seine Erben gegenüber dem Ehepaar Fürth bzw. allfälliger 

naher Verwandter derselben direkt oder indirekt eine Entschädigungsleistung 

erbracht? 

10.) War Karl Kristen Mitglied der NSDAP oder anderer nationalsozialistischer Gliede

rungen? 

Wenn ja, bei welchen Gliederungen und seit wann? 

11.) Haben bezüglich der "Normalia" seit Wiedererrichtung der Republik Österreich 

Rückstellungsverfahren stattgefunden? 

Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

Wenn nein, warum nicht? 

12.) Wurde seit Wiedererrichtung der Republik Österreich auf andere Weise geprüft, ob 

die seinerzeitige Abtretung der "Normalia" an Karl Kristen rechtmäßig war? 

Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

Wenn nein, warum nicht? 

13.) Gab es für Vermögen, das sich vormals im Eigentum österreichischer Staatsbürger 

befand, sogenannte Arisierungsmaßnahmen zugunsten ausländischer Staatsbürger? 

14.) Gab es vor dem sogenannten Anschluß (richtiger wohl: Besetzung) Österreichs an 

Hitler-Deutschland derartige "Arisierungsmaßnahmen" über Vermögen 

österreichiseher Staatsbürger - insbesondere von österreichischem Grundbesitz? 
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15.) Gab es derartige rassisch motivierten Raubmaßnahmen auch gegen Vermögen 

ausländischer Staatsbürger, welches sich in Österreich befand, vor dem März 1938 ? 

16.) Wurden derartige "Arisierungs-Enteignungen" österreichischen Vermögens ausländis

cher Staatsbürger vor dem März 1938 auch zugunstcn ausländischer Staatsbürger 

durchgefüh11 ? 

/ v 
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18dttfft: Die Firma Normalia, Erzeugung ortho- Seang: 

pädischer Fußbehelfe G .. m.boH. 
Wi en I Q, Freyung 2 

d 

Die Veräußerung und übertragung der Firma _ " N 0 r m,~l i a 

Erzeugung orthopädi scher Fus sbehelfe in _-....:W::... -=i:.......:e:.....:n=--....:I::.;,,=-.,J!....-___ _ 
G.moboH", 

______ F_r_eY1lD.=---::::.g_2 _______ an Sie wird gemäß ·Art. I. § 1 des 

Gesetzes vom 27. IV. 1938, Gesetzblatt für das Land Österreich 
~ 

Nr. 103/38 genehmigt. 

Grundlage für die Genehmigung waren: 

l.)~r Antrag vom __ ~2~5~.,~W~taui~'~9~~~8~--------------_ 

2.) der Vertrag (Gedenkprotokoll oder formeller Vertrag) 

vom ________ ~2~5~ft~m~a*1 __ 19~3~6~ __________________ __ 

(3.) das Wirtschaftsprüfergutaohten vom ___________ ) 

(4.) di e Vorgenehm'igung vom 15. cTuni 19'-8 .) 
. 5.) die Verpflichtungserklärung vom 27. März' 1939 

. : '. Die ~':l~·~~g.ep." ~ie Sie zu erfÜllen haben, =s:i:Gd: ~=~ 
sQwie d~~=~ä~~setz~g_des Kallrpreises bleiben lt.der von Ihnen 
~~~~*/~ a~~. gerertigten Verpflichtungserklärung vom 
27. III. 39 vorbeh!Üte~ H eil H 1 t 1 e r 1 
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" N 0 R MAL I A" 
!zeugung orthopädischer Fussbehelfe G 

Gesellschaft mob.H. 
Wien I.,Freyung 2. 

L IST E 

der für obig~ Firme handelsgerichtlich ein
getragenen Gesellschefter, nac~ dem Stande 

vom Monat Jänner 1939. 

a) Für t h Ernst,KautmanniWien IV.,Gussheusstrasse 8! 
Stammein age •••• oo ••••••••• S 18.000 
(Schilling achtiehnt~usend) 
hierauf eingezahlt ••••••••• S 4~pOO 
{SChilling vierteusendfünthunder~) 

b) Für t h ~anny (Fra.nziska),Prive.te,Wien IV.GussheusG' 

Stammeinlage ••••••••••••••• s 
(Schilling zweitausend)' 
hierauf ei~gezahlt.G •• o •• o.S 
(SChilling tünthund~rt) 

2.000 

5QO 

~~. LE.ut EvoNroZl~'200.5'13 der Vermö~en~verkehrsstelle i 
Mini stf;rium fü"'· Wirts,chatt und Arbei t VOiJ 15. Ju:::i 1938 
wurce Herrn Kar 1 K R IST E N" Wien IX.,Widerhofer 
~~sse.8, ,dia ~~~ßnehmiguDg tür die käufliche Eywerbung 
Q..ar· F~l"rne" "NORMALlA" erteilt .. -. 

Zum kommissarischen Verwalter w~rde, Herr J 0 s e f 
LAD N E R, Wien Io,Ann~gasse 17, best~llt, und han~els 
g~richtlich eingetregen q , 

Wien, em 23 g Jänner 1939~ 
" N 0 R MAL I A " 

Erzeugung orthop!discher Fussbeh~lfe 
GeSellschßft ..... m. b H. 

en I F e' n 

Die Unterschritt des' "Herrn El"nstFüx-th 
kann nioht beigebracht werden, da Sich 
diesex- ausserhalb des ~andes befinde~ 

Der kommissarische Verwalter 
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